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19. Kundmachung: Geltungsbereich des Zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Ausliefe-
rungsübereinkommen

20. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf

21. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens zur Verhütung von
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe

19. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Zweiten
Zusatzprotokolls zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Tschechische Republik am
19. November 1996 ihre Ratifikationsurkunde zum Zweiten Zusatzprotokoll zum Europäischen
Auslieferungsübereinkommen (BGBl. Nr. 297/1983, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 605/1996) hinterlegt.

Klima

20. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Belgien am 31. Oktober 1996
seine Ratifikationsurkunde zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (BGBl. Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl.
Nr. 608/1995) hinterlegt.

Klima

21. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs des Europarats haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikationsurkunden zum Europäischen Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher
oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (BGBl. Nr. 74/1989, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 935/1994) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Albanien 2. Oktober 1996
Andorra 6. Jänner 1997
Estland 6. November 1996
Tschechische Republik 7. September 1995

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat das Vereinigte Königreich am
8. November 1994 den Geltungsbereich des Übereinkommens auf Guernsey ausgedehnt.

Klima


